
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Martina Renner, Dr. André Hahn,
Gökay Akbulut, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 19/23075 –

Interne Ermittlungen bei Bundesbehörden von Polizei und Zoll

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Die Polizeien des Bundes und der Länder sollen als staatliche Exekutive nicht 
nur die Einhaltung von Gesetzen garantieren bzw. die Rechtsprechung umset-
zen, sondern auch die Demokratie schützen. Gleichwohl ist in den vergange-
nen Monaten immer wieder über die innere Verfasstheit der Polizeibehörden, 
die dort herrschende Dominanzkultur und die mehr oder minder verbreiteten 
negativen Einstellungen gegenüber Minderheiten, Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern von Demonstrationen linker oder umweltpolitischer Gruppen – sei 
derlei latent bei einzelnen Beamten vorhanden oder infolge der Dienstaus-
übung bzw. des Arbeits- und Kommunikationsklimas entstanden – diskutiert 
worden (vgl. u. a. https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-09/rechtsextre
me-chatgruppen-polizei-rassismus-problem-nrw/komplettansicht; https://ww
w.zeit.de/gesellschaft/2020-08/rafael-behr-racial-profiling-polizeigewalt-ausbi
ldung-polizisten; https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/reul-appelliert-an-
polizei-rechtsextreme-umtriebe-zu-melden-16957776.html). Die öffentliche 
Diskussion hat mit der Aufarbeitung der im Zusammenhang mit den Ermitt-
lungen zur Mord- und Anschlagsserie des sog. Nationalsozialistischen Unter-
grunds (NSU) bekannt gewordenen Fehlern der polizeilichen Ermittlungen 
und des vorurteilsbehafteten Umgangs mit den Hinterbliebenen der Opfer 
Fahrt aufgenommen. Die aktuell noch immer teils als „Einzelfälle“ bezeichne-
ten Ermittlungen gegen Beamte wegen rassistischer und sogar volksverhetzen-
der Inhalte in Chatgruppen von Polizistinnen und Polizisten sowie die als 
„NSU 2.0“ öffentlich bekannt gewordenen Drohmails und die hinsichtlich der 
Betroffenen dieser Drohungen erfolgten Datenabfragen aus polizeilichen In-
formationssystemen zeigen erhebliche Defizite im Umgang mit und bei der 
Feststellung von demokratie- oder verfassungsfeindlichen Einstellungen bzw. 
rassistischen und menschenfeindlichen Haltungen bei Polizistinnen und Poli-
zisten. Diese sind auch nach Ansicht hochrangiger Polizeibeamter geeignet, 
das Vertrauen in die Polizei- und Sicherheitsbehörden grundsätzlich zu be-
schädigen (https://www.spiegel.de/panorama/justiz/holger-muench-rechtsextre
mismus-faelle-in-nrw-erschuettern-vertrauen-in-polizei-a-1cb7fe8c-8778-4fc
4-8765-6142854e6236). Dazu gehört nach Ansicht der Fragestellerinnen und 
Fragesteller auch, dass hinsichtlich der aufgedeckten bzw. öffentlich bekannt 
gewordenen Fälle ungeachtet der Fürsorgepflicht der jeweiligen Behördenlei-
tung eine transparente und offene Diskussion innerhalb und durch die Behör-
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den auch mit der Öffentlichkeit, deren Vertrauen in die Integrität der Behörden 
beschädigt ist, geführt werden muss.

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Es handelt sich hierbei um einen Fragenkomplex, der auf Grund der Inhaltstiefe 
als auch aufgrund der heterogenen Behördenstrukturen nicht in einer konsoli-
dierten Antwortmatrix dargestellt werden kann. Die Behörden haben in unter-
schiedlichen Herangehensweisen die Übersichten über ihre Disziplinar- und 
Strafverfahren erstellt. Daher wird für die Beantwortung der Fragen 1 bis 8 auf 
die beigefügten Anlagen 1, 2 und 3 verwiesen. Dabei beinhaltet die Anlage 1 
die Angaben zur Bundespolizei (BPol), die Anlage 2 die Angaben zum Bun-
deskriminalamt (BKA) und die Anlage 3 die Angaben zum Zoll.*

1. Gegen wie viele Beamte und Tarifbeschäftigte von Bundespolizei, Bun-
deskriminalamt (BKA) und Zoll wurden seit 2015 interne Ermittlungen,
Disziplinar- oder Strafverfahren eingeleitet (bitte nach Jahr, Behörde, Art
des Beschäftigungsverhältnisses sowie Dienst- und Amtsbezeichnung,
Tatvorwurf aufschlüsseln)?

Es wird wie folgt auf die beigefügten Anlagen verwiesen:
– Anlage 1; siehe Tabellenblatt 2015 bis Tabellenblatt 2019
– Anlage 2; siehe lfd. Nr. 1
– Anlage 3; siehe Tabellenblatt zu Frage 1.

2. Wie viele der gegen die in Frage 1 genannten Personen geführten inter-
nen Ermittlungen, Disziplinar- oder Strafverfahren sind dem „Phänomen-
bereich Politisch motivierte Kriminalität-rechts“ (PMK-rechts) zuzuord-
nen (bitte nach Jahr, Behörde, Tatvorwurf aufschlüsseln)?

Es wird wie folgt auf die beigefügten Anlagen verwiesen:
– Anlage 1; Innerhalb der BPol erfolgt eine allgemeine Zuordnung zu dem 

„Phänomenbereich Politisch motivierte Kriminalität (PMK)“ sofern sich der 
Vorwurf bestätigt hat. Seit 2015 erfolgte in drei Fällen eine Information an 
das Bundesamt für Verfassungsschutz. Seit 2015 erfolgte in zwölf Ver-
dachtsfällen mit Bezug zur sog. „Reichsbürger-Bewegung“ ebenfalls eine 
Information an das Bundesamt für Verfassungsschutz.

– Anlage 2; siehe lfd. Nr. 2
– Anlage 3; siehe Tabellenblatt zu Frage 2.

3. Gegen wie viele der in Frage 1 genannten Personen liefen oder laufen 
gleichzeitig oder zeitlich versetzt mehrere interne Ermittlungen, 
Disziplinar- oder Strafverfahren (bitte nach Jahr, Behörde, Art des Be-
schäftigungsverhältnisses sowie Dienst- und Amtsbezeichnung, Tatvor-
wurf aufschlüsseln)?

Es wird wie folgt auf die beigefügten Anlagen verwiesen:
– Anlage 1; Eine Erfassung im Sinne der Fragestellung erfolgt bei der BPol

nicht. Im Disziplinarverfahren wird das Verfahren gemäß § 19 des Bundes-

* Von einer Drucklegung der Anlagen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 19/24195 auf der Internet-
seite des Deutschen Bundestages abrufbar.
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disziplinargesetzes bei Bekanntwerden neuer Vorwürfe ausgedehnt. In wie 
vielen Fällen eine Ausdehnung des Verfahrens erfolgte, wird nicht erfasst.

– Anlage 2; siehe lfd. Nr. 3
– Anlage 3; siehe Tabellenblatt zu Frage 3.

 4. Wie viele der in Frage 1 genannten Personen wurden seit 2015 aufgrund 
von internen Ermittlungen, Disziplinar- oder Strafverfahren versetzt, be-
urlaubt, suspendiert oder aus dem Dienst entlassen (bitte nach Jahr, 
Behörde, Art des Beschäftigungsverhältnisses sowie Dienst- und Amts-
bezeichnung, Tatvorwurf aufschlüsseln)?

Es wird wie folgt auf die beigefügten Anlagen verwiesen:
– Anlage 1; Die BPol erfasst keine Versetzungen und Beurlaubungen, die auf-

grund interner Ermittlungen, Disziplinar- und Strafverfahren erfolgen. Bei 
der Entlassung eines Beamten auf Widerruf ist die begleitende Durchfüh-
rung eines Disziplinarverfahrens nicht zwingend; aus diesem Grund werden 
nicht alle Entlassungen von Beamten auf Widerruf statistisch erfasst.

– Anlage 2; siehe lfd. Nr. 4
– Anlage 3; siehe Tabellenblatt zu Frage 4.

 5. Wie vielen der in Frage 1 genannten Personen wurden bei den geführten 
Verfahren rassistische, antisemitische, sexistische, homophobe oder sons-
tige menschenfeindliche bzw. verfassungsfeindliche Äußerungen oder 
Handlungen oder die Teilnahme daran vorgeworfen bzw. waren entspre-
chende Vorwürfe Ausgangspunkt der eingeleiteten Verfahren?

Es wird wie folgt auf die beigefügten Anlagen verwiesen:
– Anlage 1; Bei der BPol wurden seit 2015 bis Juni 2020 25 Personen rassisti-

sche Äußerungen vorgeworfen, sowie in drei Fällen verfassungsfeindliche 
Äußerungen/Handlungen.

– Anlage 2; siehe lfd. Nr. 5
– Anlage 3; siehe Tabellenblatt zu den Fragen 5 und 6.

 6. Bei wie vielen der in Frage 1 genannten Personen wurden zunächst we-
gen allgemeiner Vorwürfe Ermittlungen geführt bzw. Verfahren eingelei-
tet und erst infolge dieser Ermittlungen Hinweise auf rassistische, anti-
semitische, sexistische, homophobe oder sonstige menschenfeindliche 
bzw. verfassungsfeindliche Äußerungen oder Handlungen oder die Teil-
nahme bzw. dem Phänomenbereich PMK-rechts zuzuordnende Straftaten 
oder Dienstverfehlungen festgestellt?

Es wird wie folgt auf die beigefügten Anlagen verwiesen:
– Anlage 1; Da bei der BPol eine umfassende Erfassung im Sinne der Frage-

stellung nicht erfolgt, können hierzu keine gesicherten Angaben gemacht 
werden. Aus der Erfassung der rassistischen Verdachtsfälle ist ersichtlich, 
dass in keinem Fall zunächst wegen allgemeiner Vorwürfe Ermittlungen ge-
führt wurden.

– Anlage 2; siehe lfd. Nr. 6
– Anlage 3; siehe Tabellenblatt zu den Fragen 5 und 6.
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 7. Wie viele der in Frage 1 genannten Personen gehörten oder gehören nach 
Kenntnis der Bundesregierung Gruppierungen, Organisationen oder Par-
teien der extrem rechten Szene an oder sind in der Vergangenheit mit 
Straftaten im Phänomenbereich der PMK-rechts in Erscheinung getreten 
(bitte nach Behörde, Gruppierungen oder Organisationen der rechten 
bzw. rechtsextremen Szene, Tatvorwurf aufschlüsseln)?

Es wird wie folgt auf die beigefügten Anlagen verwiesen:
– Anlage 1; siehe Antwort zu Frage 2
– Anlage 2; siehe lfd. Nr. 7
– Anlage 3; siehe Tabellenblatt zu Frage 7.

 8. Wie viele der gegen die in Frage 1 genannten Personen geführten inter-
nen Ermittlungen, Disziplinar- oder Strafverfahren wurden eingestellt 
(bitte nach Jahr, Behörde, Art des Beschäftigungsverhältnisses sowie 
Dienst- und Amtsbezeichnung, Tatvorwurf aufschlüsseln)?

Es wird wie folgt auf die beigefügten Anlagen verwiesen:
– Anlage 1; siehe Tabellenblatt 2015 bis Tabellenblatt 2019
– Anlage 2; siehe lfd. Nr. 8
– Anlage 3; siehe Tabellenblatt zu Frage 8.

 9. Zu wie vielen Fällen von Strafverfahren gegen Beamte und Tarifbeschäf-
tigte von Landespolizeibehörden hat die Bundesregierung seit 2015 
Kenntnis erhalten oder war in geführte Ermittlungen in irgendeiner 
Weise (Informations- oder Datenaustausch, auch über als Zentralstellen 
fungierende Bundesbehörden) involviert?

Über Beamte und Tarifbeschäftigte von Landespolizeibehörden liegen der 
Bundesregierung keine entsprechenden Kenntnisse vor.

10. Von wie vielen Fällen hat die Bundesregierung Kenntnis, bei denen in ih-
rem Geschäftsbereich eingesetzte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 
privaten Sicherheitsdienstleistern, die im Objekt- und Veranstaltungs-
schutz eingesetzt werden (beispielsweise der Bundespolizei oder des 
Bundeskriminalamts) mit einschlägigen Straftaten oder Bezügen in den 
Phänomenbereich PMK-rechts oder entsprechenden verfassungsschutz-
relevanten Bestrebungen auffällig geworden sind?

Was waren die Konsequenzen aus solchen Feststellungen?

Hierzu liegen der Bundesregierung keine Kenntnisse vor.
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